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FB FB Bau  Erstellungsdatum: 25.05.2021 

SB Frau Klamt  Aktenzeichen  

Betreff: 

Genehmigung der Neuaufstellung von Wegeschranken gem. §§ 30 III und 32 I Landeswaldgesetz 
LSA 
 

 Ausfertigung nach Entscheidung: …………………………………. 

 (Ortsbürgermeister/  
 Ausschussvorsitzender) 
 

Sachverhalt: 
Der Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt möchte in dem Revier Fiener (ehem. tlw. Genthin und 
Magdeburgerforth) neue, drehbare, verschließbare Schranken an den Waldwegen aufstellen. 
Diese Schranken sollen den Verkehrsbetrieb von Privatpersonen auf nicht öffentlichen Wegen, in den 
betreffenden Waldgebieten deutlich reduzieren. 
 
Gemäß § 24 Abs. 1 LWG LSA ist das Befahren der freien Landschaft mit Kfz, ohne Genehmigung der 
zuständigen Behörde oder Zustimmung des Grundeigentümers oder des Nutzungsberechtigten, 
verboten. 
 
Mit dem Aufstellen neuer Schranken, ist auch eine Reduzierung des Waldbrandrisikos in den 
Sommermonaten und die Vermeidung von Holzdiebstahl verbunden. 
 
Die notwenigen Stellen für Brand- und Katastrophenschutz sowie die Rettungsleitstellen werden 
informiert und erhalten bei Bedarf die notwendigen Schlüssel. 
 
Die Standorte betreffen die Gemarkung Tucheim Flur 21, FS 164/9 sowie die Gemarkung Paplitz Flur 
2, FS 54/1 und 40/1 (siehe Karte) 
 
 
 

Entscheidung: 
Der Ortschaftsrat bestätigt die Genehmigung zur Aufstellung von Wegeschranken in den anliegend 
gekennzeichneten Bereichen zu genehmigen. 
 
 
 

Anlagen:  
Kartenauszug   
 
Landesforst 
 

 
 

 Entscheidungsvorlage 
Ortschaftsrat / Ausschuss 

2019-2024/EV-013 
Status:  öffentlich 

 

  

Zu beteiligende Gremien 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit 

10.06.2021 Ortschaftsrat Tucheim Entscheidung 
14.06.2021 Ortschaftsrat Paplitz Entscheidung 

Abstimmung 

Ja  /  Nein  /  Enth  /  Bef 



 

2019-2024/EV-013 
 

 

(Dagmar Turian) (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
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